
RD NRW, Berufseinstieg und Förderung junger Menschen

VK-Check

Übergang Schule Beruf



RECHTLICHE GRUNDLAGEN

2

❖ § 31a (1) SGB III: 
Die Agentur für Arbeit hat junge Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Beendigung der Schule oder einer vergleichbaren 

Ersatzmaßnahme keine konkrete berufliche Anschlussperspektive haben, zu kontaktieren und über Angebote der 

Berufsberatung und Berufsorientierung zu informieren, soweit diese noch nicht genutzt werden. 

❖ §1 (1) Schülerinnen- und Schülerdatenübermittlungsgesetz NRW: 
Zweck der Datenübermittlung ist die Kontaktaufnahme und Übersendung einer Information über Angebote der 

Berufsberatung und Berufsorientierung.

❖ BASS 10-44 Nr. 11, Runderlass zum Verfahren der Übermittlung von Daten nach Maßgabe des 

Schülerinnen- und Schülerdatenübermittlungsgesetzes NRW: 
Zweck der Datenübermittlung ist die Kontaktaufnahme, um Schülerinnen und Schüler auch nach Beendigung des 

Schulverhältnisses dabei zu unterstützen, eine konkrete berufliche Perspektive zu finden.

notwendig



WEITERENTWICKLUNG VERANTWORTUNGSKETTE 

– Identifizierung im Rahmen der Verantwortungskette 
– Es besteht die Möglichkeit bereits ab dem zweiten Schulhalbjahr 

(nicht wie bisher ab Ostern), dass Lehrkräfte SuS ohne konkrete 

Anschlussperspektive identifizieren 

– Kontinuierliche Identifizierung und Vermittlung über das 

Schulhalbjahr. 

– Vermittlung in die Verantwortungsketten-Sprechzeiten 
– Schulen vereinbaren Beratungstermine mit identifizierten 

Schülerinnen und Schülern. 

– Übermittlung der Liste mit den Namen der SuS ohne 

Anschlussperspektive und Zeitfenstern an zuständige 

Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit.

– Lehrkräfte wirken darauf hin, dass die SuS die BBvE in Anspruch 

nehmen. 

– Beratung 
– BfK haken in der Liste die SuS ab, die zur Beratung erschienen 

sind und kennzeichnen die SuS, die in die Betreuung der BBvE

aufgenommen wurden. 

– Die Vereinbarungen sollen in weiteren Terminen fortgeschrieben 

werden. 

– Lehrkraft und Beratungsfachkraft halten gemeinsam die 

Einhaltung der Vereinbarungen nach. 3

(s. MSB-Mail  „Weiterentwicklung Verantwortungsketten“ vom 15.12.2025):

Handlungsleitend soll sein, dass im 

Zweifel oder Streitfall von einer 

fehlenden Anschlussperspektive 

auszugehen ist, damit wirklich 

niemand verloren geht. 

Insbesondere sollen die Schülerinnen 

und Schüler, die zwar mit dem 

Wunsch eines weiteren Schulbesuchs 

eine Anschlussperspektive haben, zu 

alternativen Anschlussoptionen 

beraten werden, wenn absehbar ist, 

dass der weitere Schulbesuch nicht 

erfolgsversprechend eingeschätzt 

wird. 



Verantwortungskette
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Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen der Verantwortungskette durch Schule 
zu zwei Zeitpunkten zu identifizieren.

1. Identifizierungszeitpunkt

➔ Alle SuS ohne konkrete Anschlussperspektive werden in einer Liste erfasst und 
zeitnah an die Beratungsfachkraft der Arbeitsagentur (AA) übermittelt.

➔ Schule und AA vereinbaren den Weg der Übermittlung. 



VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN
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Weiterentwicklung Verantwortungskette (s. MSB-Mail  „Weiterentwicklung Verantwortungsketten“ vom 15.12.2025):

Wichtig: 

Schulen dürfen beim 

späteren SDN-

Prozess nur die 

Datensätze dieser 

beiden 

Personengruppen 

übermitteln

Nicht in 

BBvE/BRT-

Betreuung



Verantwortungskette
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Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen der Verantwortungskette durch Schule 
an zwei Zeitpunkten zu identifizieren.

2. Identifizierungszeitpunkt

➔ Alle SuS ohne konkrete Anschlussperspektive werden erneut durch die Lehrkräfte 
erfasst im Rahmen des Schülerinnen und Schülerdatenübermittlungsgesetzes. 

➔ Die AA teilt den Lehrkräften die SuS ohne Anschlussperspektive mit, die sich bereits 
im aktiven Beratungsprozess befinden. Diese Schülerinnen und Schüler werden 
nicht im BAN-Portal erfasst. 

➔ Die Eingabe im BAN-Portal muss bis zum 01.06.2026 erfolgen



HP (16.10.26)

SDN-Prozess:

HP (26.6.26)

• Problemanzeigen (Verdacht auf fehlende 

Schulbeteiligung)

• Anzahl eingegangener SDN-Datensätze

To do Agentur für Arbeit: 

• Umverteilung nach Wohnort-AA

• Abgleich Datensätze mit BA-Kundenkartei

• SDN- Anschreiben 

• SDN-Aktivitäten

• Verbleib der SDN-Übermittelten

HP (20.3.26)
• Anzahl beim 1. Identifizierungszeitpunkt

HP (12.6.26)
• Anzahl beim 2. Identifizierungszeitpunkt

HP (16.10.26)
• Verbleibe der VK-Identifizierten 

VK-Check Übergang Schule Beruf: 



Zeitstrahl Prozess 2026

2. HP VK-

Check

3.HP SDN2. HP-SDN1.HP SDN

12.6 24.7.26.6 10.7

1. HP VK-

Check

20.3 30.10.

HJ-Zeugnisse SDN-

Übermittlung an 

RD /an AA

Umverteilung 

SDN-

Datensätze 

nach Wohnortbis 

12.06/ 

19.6

Liste BB/Schule 

i. R. VK

Abgleich 

SDN-

Datensätze 

mit VERBIS

4.HP SDN

25.9

SDN-

Anschreiben          

und 

Aktivitäten

Final  Check
(VK und 
SDN)

16.10

16.10

SDN-

Übermittlung 

an Land/ 

zuständige 

Stellen

Beraten und versorgen der VK-SuS

Beraten und versorgen der SDN-jM


